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Vorwort zur 15. Auflage

Wie schon die 14.Auflage, wird auch die 15.Auflage dieses Buches durchNeuerungen
im EU-Recht inhaltlich geprägt. Bereits zum 19.12.2025 umzusetzen ist die RL (EU)
2023/2673 zur Änderung der RL 2011/83/EU in Bezug auf im Fernabsatz geschlos-
sene Finanzdienstleistungsverträge. Die RL (EU) 2024/825 zur Änderung der RL
2005/29/EG und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der Verbraucher für den öko-
logischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bes-
sere Informationenmuss bis zum 27.3.2026 in nationales Recht transformiert werden,
die RL (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge bis zum 20.11.2026. Und bis
zum 9.12.2026 in Deutschland in Kraft zu setzen ist die RL (EU) 2024/2853 über die
Haftung für fehlerhafte Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 85/374/EWG.
Die Umsetzung dieser Richtlinien wird zu zahlreichen Änderungen im Besonderen
wie auch im Allgemeinen Schuldrecht sowie in dem in diesem Buch ebenfalls behan-
delten Produkthaftungsgesetz führen.

Sehr traurig gemacht hat uns, dass Karin Metzler-Müller am 13.10.2023 im Alter von
nur 67 Jahren gestorben ist. Sie hatte uns erst im Jahr ihrer Pensionierung 2021 die Zu-
kunft dieses Buches überantwortet, an dem sie schon seit der ersten Auflage mit-
wirkte. Als Alleinautorin fortgeführt hat sie es von der 10. bis zur 13.Auflage, ebenso
wie über fünf Auflagen die Bücher zum BGBAT und Schuldrecht AT in dieser Reihe.
Wir werden sie als hoch angesehene Kollegin und Fachdidaktikerin sowie wunder-
barenMenschen immer in Erinnerung behalten und uns bemühen, dieWerke in ihrem
Sinne weiterzuentwickeln.

Prägend für dieses Buch und die von Rainer Wörlen begründete Lehrbuchreihe ist das
didaktische Konzept des „Lernens im Dialog“, das mit Spaß am Lernen den aktiven
Einstieg in ein Rechtsgebiet ermöglichen will. Hinweisen möchten wir Sie auf Wör-
lens „Vorwort zur ersten Auflage“. Es vermittelt Studierenden, wie sie mit diesem
Lehrbuch besonders effektiv arbeiten. Sie sollten es daher lesen!

Die Neuauflage berücksichtigt u. a. das vierte Bürokratieentlastungsgesetz v.
23.10.2024 (BGBl. I Nr. 323), das Gesetz zur Änderung der Regelungen über die zu-
lässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur Änderung anderer Gesetze v. 17.7.2025
(BGBl. 2025 I Nr. 163), das Gesetz zur Zulassung virtuellerWohnungseigentümerver-
sammlungen, zur Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und zur Über-
tragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für Erneuerbare-Energien-
Anlagen v. 10.10.2024 (BGBl. I Nr. 306).

Eingearbeitet wurden auch das vom Bundestag am 19.12.2025 verabschiedete Gesetz
zur Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts sowie
zur Änderung des Behandlungsvertragsrechts (BR-Drs. 7/26), mit dem insbesondere
neuerliche Änderungen und Ergänzungen der Verbraucherrechte-RL in deutsches
Recht umgesetzt werden sollen, sowie der Gesetzentwurf der Bundesregierung für
ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkredit-
verträge v. 5.9.2025 (BR-Drs. 434/25). Im Hinblick auf die gebotene Umsetzung
der neuen EU-Produkthaftungsrichtlinie bis zum 9.12.2026 und die dadurch zu er-
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wartende umfassende Reform des deutschen Produkthaftungsgesetzes ist auch der
Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Modernisierung des Pro-
dukthaftungsrechts v. 19.12.2025 (BR-Drs. 775/25) bereits detailliert berücksichtigt.
Rechtsprechung und Literatur wurden auf den aktuellen Stand gebracht und weitere
Beispiele, Tipps sowie Lernhinweise ergänzt.

Für Hinweise und Verbesserungsvorschläge sowie „Fehlermeldungen“ sind wir stets
dankbar. Sie erreichen uns am besten per E-Mail (axel.kokemoor@sk.hs-fulda.de;
kristina.balleis@th-ab.de) oder an der Hochschule Fulda, Leipziger Str. 123, 36037
Fulda bzw. Technischen Hochschule Aschaffenburg, Würzburger Str. 45, 63743
Aschaffenburg.

Fulda und Aschaffenburg, im Dezember 2025 Axel Kokemoor
Kristina Balleis
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Aus dem Vorwort zur ersten Auflage*

– zugleich eine Arbeitsanleitung

Der in meinem „BGBAT“ und in meinem „Schuldrecht AT“ behandelte Stoff wird in
diesem Buch als bekannt vorausgesetzt.1 ImÜbrigen gilt für das didaktischeKonzept
und das Lernen mit allen meinen Bänden dasselbe:

„Einführungen“, „Grundzüge“ und dergleichen haben gemeinsam, dass sie niemals
vollständig sein können. So ist es nicht Ziel dieses Buchs, die Vielzahl der auf dem
Markt befindlichen, zum Teil vorzüglichen und viel umfassenderen Einführungs-
werke nur um eine andersartige Stoffauswahl zu ergänzen.

Der Zweck dieses Grundrisses ist vielmehr ein „didaktisch-pädagogischer“: Den Stu-
dierenden soll der Stoff nicht in einem vortragsähnlichen Monolog nahe gebracht
werden, sondern – wie es zB in der praxis- und anwendungsbezogenen Lehre an
Fachhochschulen üblich ist – in Form eines „Lehrgesprächs“. Ihnen soll anhand von
zur Thematik hinführenden Fragen oft Gelegenheit gegeben werden, sich zunächst
eigene Gedanken zu machen, bevor sie die Antworten lesen, die den Stoff lehrbuch-
artig darbieten.

Bei der Darstellung des Stoffes wird weitgehend die sog. „Fall-Methode“ angewandt:
„Das Recht“wird in der Praxis des täglichen Lebens von Rechtsfällen (Rechtsstreitig-
keiten) beherrscht; so liegt es nahe, eine praxis- und anwendungsbezogene Lehre am
„Fall“ zu orientieren. Ein solcher Fall endet regelmäßig mit einer Frage, und zu dieser
Frage sollten die Studierenden bei der Durcharbeitung dieses Buches wiederum –

auch ohne besondere Aufforderung – zunächst eigene Überlegungen anstellen, be-
vor sie weiterlesen.

Erfolgreiches Lernen bedeutet schließlich nicht nur Lesen und Nachdenken, son-
dern immer und immer wieder: Wiederholen! Um den Studierenden Gelegenheit zu
geben, zu überprüfen, was von dem zuvor im Lehrgespräch Erarbeiteten (bzw. hier
Gelesenen) im Gedächtnis haften geblieben ist, werden ihnen am Ende von Teil-
abschnitten Stoffgliederungsübersichten, Merksätze und Prüfungsschemata dargebo-
ten. Sollte man bei der Lektüre dieser Übersichten feststellen, dass man der Zusam-
menfassung nicht ohne Schwierigkeiten folgen kann, so sollte man tunlichst
zurückblättern, um den Stoff nachzuarbeiten! Gegebenenfalls mache man sich Noti-
zen, um einem „Problem“ anhand von vertiefender Literatur nachzugehen.

Juristische „Probleme“ werden in diesem Buch ohnehin bewusst nicht vertieft er-
örtert – dies bleibe den Juristen „unter sich“ überlassen! Wer sich an der Fachhoch-
schule (aber auch an der Universität) als Wirtschaftswissenschaftler mit „Recht“ (ge-
meint ist dann überwiegend „Privat-“ bzw. „Wirtschaftsrecht“) befassen muss, soll
nur einen Blick über die Grenze seiner (Wirtschafts-)Wissenschaft werfen; nicht
mehr und nicht weniger!

* Mit notwendigen Aktualisierungen.
1 Die früher von mir publizierte Reihe „Grundzüge des Privatrechts“ wurde durch Einzelbände er-
setzt.
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[...]

Schließlich sollen diese „Grundzüge“ bei der Stoffvermittlung auch ein wenig an die
zivilrechtliche, gutachtliche Denkweise heranführen, deren Beherrschung für die An-
fertigung von Prüfungsklausuren geboten ist. Bisweilen wird der Stoff, den ein Fall
vermitteln soll, daher in gutachtenähnlicher Form „klausurmäßig“ aufbereitet.

Zur Perfektionierung ihrer Klausurentechnik sollten die Studierenden das Buch von
Wörlen/Balleis „Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen“ durcharbeiten.

Es ist kein Zufall, dass in diesem Vorwort so häufig vom „Arbeiten“ (Durcharbeiten,
Nacharbeiten – auchVorarbeiten kann nicht schaden!) die Rede ist. Es soll ja zugleich
eineArbeitsanleitung sein!

„Ohne Arbeit kein Erfolg!“ oder „Ohne Fleiß kein Preis!“ sind nicht etwa All-
gemeinplätze, sondern reine Wahrheit, „nichts als die Wahrheit“! Das Arbeiten (Sy-
nonym: Studieren!) kann dieses Buch, wie auch andere, nicht ersetzen. Es kann und
soll die Arbeit aber erleichtern und auflockern!

Bevor Sie mit der Lektüre beginnen, noch ein letzter Ratschlag, der, obwohl eigentlich
selbstverständlich, nicht oft genug wiederholt werden kann: Lesen Sie jede zitierte
Vorschrift (= §!) sorgfältig durch; wenn Sie dieses Buch durcharbeiten, ist die stän-
dige Benutzung (Lektüre) eines Textes des BGB unerlässlich. Ausreichend und emp-
fehlenswert ist die Anschaffung der neuesten Auflage von „BGB mit wichtigen Ne-
bengesetzen“, „Beck-Texte im dtv“ Nr. 5001, mit einer lesenswerten Einführung von
Köhler. Gleiches gilt für die NWB-Textausgabe „Wichtige Gesetze des Wirtschafts-
privatrechts“mit der Einführung vonGüllemann.Den Hinweis „Lesen!“werden Sie
im Text dieses Buches immer wieder finden. Wenn ich die Wichtigkeit der Gesetzes-
lektüre in meiner „Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen“ noch mit dem Satz
„Die halbe Juristenwahrheit steht im Gesetz“ unterstrichen habe, so möchte/muss
ich dem noch hinzufügen: „Die Hälfte aller Fehler in juristischen Anfängerklausu-
ren könnte vermieden werden, wenn die Bearbeiter die zitierten Vorschriften (ge-
nauer) lesen würden.“

Köln, im März 1991 Rainer Wörlen
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